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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Soziales 
DRUCKSACHE 

Az.: 

50-15-10 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

24.10.2019 
139 2019 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen ⌧ 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Ausschuss für Soziales, Gesundheit, 
Gleichstellung und Integration 

11.11.2019      

 Kreisausschuss 29.11.2019      

 Kreistag            

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

50.01       50       II                   In Vertretung  
                                                      (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Haushalt 2020; 
Zuschüsse an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 
hier: Lukas-Werk Gesundheitsdienste 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Landkreis Helmstedt gewährt dem Lukas-Werk zur Förderung der Suchthilfeange-
bote ab dem Jahr 2020 - vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmit-
tel - eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 108.215,00 EUR.
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Der Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH werden seit Jahren zur Aufrechterhaltung 
der Fachambulanz für Menschen mit Sucht- und Drogenproblemen im Landkreis Helm-
stedt Zuwendungen aus Kreismitteln gewährt; zuletzt für das Jahr 2019 insgesamt 5 
104.707 EUR. Die Gewährung erfolgte auf Grundlage einer im Jahr 2018 mit dem Lukas-
werk abgeschlossenen Zielvereinbarung und damit einhergehendem Bewilligungszeit-
raum von fünf Jahren, beginnend ab dem Jahr 2018. 
 
Mit Antrag vom 08.07.2019 ist eine Erhöhung dieser Kreiszuwendung aufgrund gestie-10 
gener Personalkosten in analoger Größenordnung beantragt worden (siehe Anlage 1).  
 
Sowohl die in 2018 geschlossene Zielvereinbarung als auch der dazugehörige Zuwen-
dungsbescheid enthalten keinen Ausschluss von Erhöhungsanträgen. Bereits in 2010 lag 
die Förderung für das Lukas-Werk bei rund 109.000 €. Durch pauschale Kürzungen im 15 
Haushalt wurde diese in den Folgejahren reduziert (in 2013 auf rund 98.000 €). Erst in 
2018 wurde die Zuwendung auf die bisherigen 104.707 € festgeschrieben. Mit der nun-
mehr beantragten Erhöhung würde die Zuwendung weiterhin unter der Zuwendung von 
vor 10 Jahren liegen. 
 20 
Zur Sicherung der Arbeit der Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH im Bereich der 
Suchthilfe und niedrigschwelligen Drogenarbeit im Landkreis Helmstedt wird empfohlen, 
dem Erhöhungsantrag in vollem Umfang zu entsprechen; die Zielvereinbarung sowie der 
ursprüngliche Bewilligungszeitraum bis einschließlich des Jahres 2022 bleiben davon un-
berührt. 25 






